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Schwergut-Unternehmer beruft sich auf die AGB/BSK. Man-
ches Mal, so zeigt nach Ansicht der Versicherungsexperten
die Praxis, ohne zu Wissen, was durch die Zugrundelegung
der AGB/BSK angestoßen wird. „Bei Kranleistungen“, so Ralf
Michaelys, stellvertretender Abteilungsleiter im KranTeam
und Spartenleiter „Technische Versicherungen“ der Interasse-
kuranz Sitt & Overlack GmbH, „können sich Auftraggeber 
(Besteller) und Auftragnehmer (Kranunternehmer) auf den
Leistungstyp 1 (Krangestellung) oder Leistungstyp 2 (Kran-
arbeit) verständigen.“

Kranarbeit

Führt der Auftragnehmer eine vereinbarte Kranarbeit im
Leistungstyp 2 durch, so sagt er die Beförderung von Gütern
mithilfe von ortsveränderlichen Hebezeugen nach eigener
Weisung und Disposition zu. Er schuldet den Erfolg der Leis-
tung und hat für nahezu sämtliche Beschädigungen am Hebe-
gut zu haften. Im Schadensfall erfolgt die Regulierung nach
den frachtrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit den
AGB/BSK. Die frachtrechtlichen Bestimmungen sehen vor,
dass Güterschäden mit einem Betrag von etwa zehn Euro je 
Kilogramm Rohgewicht der Ladung (Regelhaftung gem. § 449
HGB) zu entschädigen sind, sofern nichts anderweitiges ver-
einbart wurde. Die AGB/BSK sehen vor, dass Güterschäden bis
zu einem Betrag in Höhe von 500.000 Euro unabhängig vom 
Gewicht des Gutes reguliert werden. Eine deutliche Besserstel-
lung für den Auftraggeber!

Krangestellung

Im Leistungstyp 1 überlässt der Kranunternehmer dem Auf-
traggeber ein ortsveränderliches Hebezeug samt Bedienungs-
personal zur Durchführung von Arbeiten nach Weisung und
Disposition des Auftraggebers. Es wird ein kombinierter Miet-
vertrag für den Kran mitsamt einem Dienstverschaffungsver-
trag für den Fahrer geschlossen. Der Kranunternehmer wird
Vermieter und der Auftraggeber Mieter der Sache. Beschädi-
gungen der Last gehen zu Lasten der Hakenlast-Versicherung?
Nein, denn die Hakenlast-Versicherung ist eine Verkehrshaf-
tungs-Versicherung. 

Hier gilt die Haftung des Versicherungsnehmers (Kran-
unternehmer). Der Kranunternehmer hat im kombinierten
Miet- und Dienstverschaffungsvertrag einen geeigneten Kran
mit ebenso geeignetem Fahrer zur Verfügung zu stellen. Schä-
den am Hebegut gehen üblicherweise nicht zu seinen Lasten!
Da der Auftraggeber auch oftmals der Eigentümer des Hebe-
gutes ist, entsteht ein so genannter Eigenschaden, den der
Haftungsversicherer bedingungsgemäß nicht ersetzt! Um die-
ses Risiko dennoch abzudecken und ggf. gerichtliche Ausein-
andersetzungen zu vermeiden, bedarf es entsprechender 
Erweiterungen im Versicherungsschutz. Ralf Michaelys




